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Beschluss
des Bundesrates

Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der
Niederlande über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Missbrauchs bei Sozialversicherungs-
leistungen und -beiträgen durch Erwerbstätigkeit und bei
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie von
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit und illegaler grenzüber-
schreitender Leiharbeit (Deutsch-Niederländischer Vertrag zur
Bekämpfung grenzüberschreitender Schwarzarbeit)

Der Bundesrat hat in seiner 908. Sitzung am 22. März 2013 beschlossen, dem vom

Deutschen Bundestag am 21. Februar 2013 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel

87 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.


